






Satzung 

2. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung
beschlossen werden. Zu dieser Mitgliederversammlung muss mit ausdrücklicher Mitteilung des
Auflösungsantrags als Tagesordnung mindestens 4 Wochen vorher eingeladen worden sein.

§ 14 Gründung

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung des „Förderverein Helfer vor Ort Grafrath" am 
21. November 2003 beschlossen.

Die Satzung wurde zuletzt auf der Mietgliederversammlung am 24. Oktober 2017 in Grafrath geändert. 
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